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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR GAST-AUFENTHALTE AN DER ETH ZÜRICH 
(“AGB Gast-Aufenthalt ETH Zürich“) 

 
 

 
1. Geltungsbereich 

Diese AGB Gast-Aufenthalt ETH Zürich regeln die An-
wesenheit des in der Vereinbarung bezeichneten Gas-
tes („Gast“) in den Räumlichkeiten der ETH Zürich und 
dessen Nutzung von Infrastruktur der ETH Zürich (ge-
meinsam „Aufenthalt“). 
 
2. Parteien 

2.1 Die Parteien dieser Vereinbarung umfassen in der 
Regel die ETH Zürich als gastgebende Institution und 
den Gast. Neben der ETH Zürich und dem Gast kann 
dies auch ein Arbeitgeber des Gastes oder bei Studen-
ten deren Heimuniversität oder Dritte sein, an welche 
der Gast per Gesetz oder Vertrag seine Rechte an Im-
materialgütern, die er im Rahmen des Aufenthaltes ge-
nerieren wird, abgetreten hat („Organisation“).  

2.2 Der Gast bestätigt, dass er, falls seine Heimorgani-
sation die AGB nicht akzeptiert hat («Erklärung»), über 
seine Immaterialgüterrechte im Rahmen dieser Verein-
barung verfügen kann. 
 
3. Zusätzliche Verträge betreffend den Aufenthalt 

Der Aufenthalt kann durch zusätzliche schriftliche Ver-
träge zwischen der ETH Zürich und dem Gast und/oder 
Dritten (z.B. der Organisation des Gastes) geregelt wer-
den, wie z.B. ein Projektvertrag oder eine Geheimhal-
tungsvereinbarung (je ein „Zusatzvertrag“). Die Bestim-
mungen eines Zusatzvertrages gehen den Bestimmun-
gen des vorliegenden Vertrages vor. 
 
4. Aufenthalt 

4.1 Die ETH Zürich stimmt dem Aufenthalt des Gastes 
an der ETH Zürich im Rahmen der Bestimmungen die-
ser Vereinbarung zu. Die einladende Einheit der ETH 
Zürich kann den Aufenthalt des Gastes jederzeit ohne 
Angabe von Gründen aussetzen. Beim Aussetzen des 
Aufenthalts oder Beendigung der Vereinbarung gemäss 
Ziffer 8.2 wird der Gast die von der ETH Zürich zur Ver-
fügung gestellten Schlüssel und Gegenstände zurück-
geben und die über die ETH Zürich bezogene und auf 
Geräten im Besitze des Gastes und/oder seiner Organi-
sation geladene Closed-Source Software löschen. 

4.2 Der Gast und die Organisation nehmen zur Kennt-
nis, dass der Gast, sofern nicht explizit anderweitig in 
der Vereinbarung festgehalten, nicht über die Versiche-
rungen der ETH Zürich versichert ist und somit grund-
sätzlich für seine Versicherungen (wie z.B. Haftpflicht-, 
Kranken-, und Unfallversicherung) alleine verantwort-
lich ist. Auf Aufforderung der ETH Zürich wird der Gast 

innerhalb von zehn (10) Tagen nach Ankunft des Gas-
tes das Bestehen einer Unfall- und Krankenversiche-
rung nachweisen. 

4.3 Der Gast und die Organisation sind verantwortlich 
für alle aufenthaltsbezogenen Formalitäten und die Ein-
holung aller erforderlichen Genehmigungen. Soweit die 
ETH Zürich nicht gesetzlich verpflichtet ist Steuern und 
Abgaben für den Gast abzuführen, ist der Gast und die 
Organisation für die Zahlung der für den Aufenthalt an-
fallenden Steuern und Abgaben, einschließlich Sozial-
versicherung, verantwortlich. Auf Aufforderung der ETH 
Zürich wird der Gast, wo erforderlich, Arbeitsbewilligung 
und Aufenthaltsgenehmigung vorlegen.  

4.4 Der Gast hat die einladende Einheit der ETH Zürich 
unmittelbar zu informieren, falls sich während des Auf-
enthalts der Status von Arbeitsvertrag, Versicherungs-
policen, Aufenthalts- oder Arbeitsbewilligung ändert. 

4.5 Vorbehaltlich einer anderweitigen schriftlichen Eini-
gung schulden sich die Parteien weder eine Vergütung 
für die unter dieser Vereinbarung erbrachten Leistungen 
oder Arbeiten noch ist die ETH Zürich verpflichtet, Kos-
ten für den Aufenthalt des Gastes an der ETH Zürich zu 
übernehmen.  

4.6 Der Gast verpflichtet sich, alle anwendbaren Ge-
setze und Vorschriften der ETH Zürich wie z.B. Sicher-
heitshinweise, Zugangsberechtigungen, Identifizie-
rungsmechanismen, Vorschriften betreffend Computer-
netzwerke und andere interne Vorschriften einzuhalten 
und Anweisungen zu befolgen. 

4.7 Der Gast und die Organisation verpflichten sich, sich 
an alle anwendbaren Exportgesetze zu halten und stim-
men zu, der ETH Zürich ohne deren vorgängige schrift-
liche Zustimmung keine export-kontrollierten Güter, wie 
Waren, Technologien oder Software, zu übergeben. 
 
5. Resultate 

5.1 Vorbehaltlich der Urheberrechte an wissenschaftli-
chen Publikationen und Studienarbeiten wie  
Semester-, Bachelor-, Master- oder Doktorarbeiten 
übertragen der Gast und die Organisation hiermit unwi-
derruflich und kostenlos alle gesetzlichen Immaterialgü-
terrechte an den Resultaten (wie Rechte an Erfindun-
gen, Urheberrechte an Software etc.), welche der Gast 
anlässlich seines Aufenthalts generiert, auf die ETH Zü-
rich. Falls eine Rechteübertragung an solchen Immate-
rialgüterrechten gesetzlich unzulässig ist, wird der ETH 
Zürich hiermit eine weltweite, unwiderrufliche, fortdau-
ernde, unbeschränkte, unterlizenzierbare und kosten-
lose exklusive Lizenz daran eingeräumt. 
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5.2 Der Gast ist verpflichtet, seine Arbeit an der ETH 
Zürich angemessen zu dokumentieren und diese Doku-
mentation der ETH Zürich auf Verlangen auszuhändi-
gen. Der Gast und die Organisation werden die notwen-
digen Unterschriften leisten, um der ETH Zürich die Er-
langung ihrer Immaterialgüterrechte zu ermöglichen. 
 
6. Vertraulichkeit 

6.1 Die ETH Zürich möchte unter dieser Vereinbarung 
keine vertraulichen Informationen erhalten. Der Gast 
und die Organisation bestätigen hiermit, dass alle vom 
Gast oder von der Organisation an die ETH Zürich über-
mittelten Informationen nicht vertraulich sind. 

6.2 Möglicherweise bekommt der Gast während des 
Aufenthalts Zugang zu Informationen (z.B. Source 
Code, als vertraulich gekennzeichnete Dokumente, Er-
gebnisse aus Drittmittelprojekten der ETH Zürich etc.), 
die der ETH Zürich gehören oder von der ETH Zürich 
verwahrt werden und welche vertraulichen Charakter 
haben („Vertrauliche Informationen“). Der Gast ver-
pflichtet sich alle Vertraulichen Informationen vertraulich 
zu behandeln solange die ETH Zürich ein berechtigtes 
Interesse an deren Geheimhaltung hat und diese weder 
für eigene Zwecke zu verwenden noch der Organisation 
oder Dritten zu offenbaren. Mit Beendigung des Vertra-
ges ist der Gast verpflichtet, sämtliche sich in seinem 
Besitze befindlichen Vertraulichen Informationen und 
alle digitalen und physischen Kopien davon entweder 
zurückzugeben oder zu löschen. 
 
7. Publikationen 

7.1 Der Gast und die Organisation anerkennen, dass 
wissenschaftliche Publikationen oder anderweitige Of-
fenbarung von Resultaten in welcher Form auch immer 
(„Publikation“) möglicherweise die Interessen der ETH 
Zürich in Bezug auf den Schutz von Immaterialgütern 
oder von Vertraulichen Informationen gefährden könnte. 

7.2 Der Gast und die Organisation stimmen zu, dass vor 
einer Publikation von Resultaten die vorgängige schrift-
liche Zustimmung der einladenden Einheit der ETH Zü-
rich eingeholt werden muss, welche zeitnah erfolgen 
und nicht unstatthaft verweigert werden soll (Email der 
einladenden Einheit ist ausreichend). Die Publikation 
von Resultaten, welche zusammen mit Mitarbeitern der 
ETH Zürich erzielt wurden, erfolgt nach anerkannten 
akademischen Standards, namentlich den anwendba-
ren Richtlinien für Integrität in der Forschung und gute 
wissenschaftliche Praxis an der ETH Zürich. 
 
8. Zustandekommen und Beendigung 

8.1 Die Vereinbarung tritt mit Unterzeichnung durch die 
Parteien in Kraft und hat Rechtswirkung ab dem in die-
ser Vereinbarung vereinbarten Startdatum des Aufent-
halts oder bei Fehlen eines solchen Startdatums ab der 
letzten Unterschrift der Parteien. 

8.2 Jede Partei kann diese Vereinbarung schriftlich mit 
einer Frist von einer (1) Woche kündigen. Sofern nicht 
früher beendet, endet die Vereinbarung mit dem in der 
Vereinbarung festgesetzten Enddatum oder bei Fehlen 
eines Enddatums, mit der Beendigung des Aufenthalts. 

8.3 Die Bestimmungen, die ihrer Natur gemäss die Be-
endigung oder die Kündigung der Vereinbarung über-
dauern sollen, gelten auch weiterhin. 

8.4. Die Einverständniserklärung der Organisation zum 
Aufenthalt des Gastes und zu den AGB sind integrieren-
der Bestandteil dieser Vereinbarung.  
 
9. Sonstige Bestimmungen 

9.1 Die Vereinbarung regelt, vorbehaltlich eines allfälli-
gen Zusatzvertrags, das Vertragsverhältnis der Parteien 
in Bezug auf den Aufenthalt alleinig. Allfällige frühere 
Abmachungen zwischen den Parteien betreffend den-
selben Vertragsgegenstand enden hiermit und werden 
durch diese Vereinbarung ersetzt. Falls sich einzelne 
Bestimmungen der Vereinbarung als ungültig erweisen 
sollten, beeinträchtigt dies die Gültigkeit der Vereinba-
rung nicht. 

9.2 Keine Partei ist berechtigt, ohne vorgängige schrift-
liche Zustimmung der jeweils anderen Partei(en), 
Rechtshandlungen für eine andere Partei oder für alle 
Parteien gemeinsam vorzunehmen. Die Parteien stim-
men überein, dass durch diese Vereinbarung keine ein-
fache Gesellschaft zwischen den Parteien oder ein An-
gestelltenverhältnis zwischen dem Gast und der ETH 
Zürich begründet wird. 

9.3 Abweichungen und Ergänzungen zu den AGB 
Gäste ETH Zürich werden bindend und zum integralen 
Bestandteil der Vereinbarung, wenn diese in einem se-
paraten Dokument von allen Parteien rechtskräftig un-
terzeichnet werden („Besondere Vereinbarungsbedin-
gungen“). 

9.4 Bei Widersprüchen zwischen dem Hauptteil der Ver-
einbarung und den AGB Gäste ETH Zürich oder den Be-
sonderen Vereinbarungsbedingungen gehen die AGB 
Gäste ETH Zürich und die Besonderen Vereinbarungs-
bedingungen dem Hauptteil der Vereinbarung vor. Bei 
Widersprüchen zwischen den AGB Gäste ETH Zürich 
und den Besonderen Vereinbarungsbedingungen ge-
hen die Besonderen Vereinbarungsbedingungen den 
AGB Gäste ETH Zürich vor. 

9.5 Die Vereinbarung untersteht schweizerischem 
Recht, ohne Berücksichtigung der kollisionsrechtlichen 
Normen. Für sämtliche Ansprüche aus oder im Zusam-
menhang mit dieser Vereinbarung sind ausschliesslich 
die Gerichte der Stadt Zürich zuständig. 
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